
STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   

Der Bürgermeister 
 
25.02.2015  

 
Beschlussvorlage Nr. 2014/246     öffentlich 

                                        
 

Bezugsvorlagen:  

 
 

Finanzielle Auswirkungen  

 Haushaltsjahr: 2014 

Produktkonto: 5410660.4212200 

einmalige Kosten: ca. 150 EUR 

jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen): 
 
 
 

 
 

Straßenbenennung in Neustadt a. Rbge., Ortsteil Suttorf, im Bereich des 
Bebauungsplangebietes Nr. 889 "Am Oberheufeld" 

 

 
 

 

 
 

 Stimmen 

Gremium Sitzung am TOP einst. Ja Nein 
Enthal-

tung 

Ortsrat der Ortschaft 
Suttorf 

10.02.2015 
- 

     

 
Beschlussvorschlag:  
 
Die im anliegenden Plan gekennzeichnete Straße erhält den Namen 
 
 
................................................................ 
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Begründung:  
 
Der Bebauungsplan Nr. 889 „Am Oberheufeld“ ist am 26.06.2013 rechtsverbindlich geworden.  
 
Dieser Bereich wird durch eine Privatstraße erschlossen. 
 
Auch Privatstraßen können benannt werden, da eine Straßenbenennung vorrangig der Ord-
nungsfunktion dient. 
 
Die Straße ist nunmehr zu benennen.  
 
 
 
  
 
Anlage: 
 
Lageplan 
  
 
Fachdienst 66  - Tiefbau - 
Sachbearbeitung: Frau Berkling, Tel.-Nr.: 05032 84-281 
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